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RS OGH 1972/12/14 3Ob142/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1972

Norm

EO §42 A3

Rechtssatz

Das Interesse des Unterhaltsberechtigten, vor Subsistenzlosigkeit bewahrt zu bleiben, geht dem Interesse des im

Exekutionsverfahren belangten Unterhaltsverp4ichteten vor, zu keiner ungerechtfertigten Mehrzahlung herangezogen

zu werden (Hier Doppelzahlungsgefahr bei dauerndem Aufenthalt des Unterhaltsberechtigten in Ungarn).
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